


Beratungsvorlage                                 Großschirma, den 23.01.2025

TOP 3 
zur Sitzung des Technischen Ausschusses am 03.02.2025

Beratung – Erwerb der Grundstücke mit den Flurstücks-Nrn. 603/17 und 602/9
        der Gemarkung Großschirma 

Vorlage an: Technischer Ausschuss– öffentlich 03.02.2025

Erläuterung:

Herr Helmut Hänig verkauft der Stadt Großschirma sein am Garagenkomplex 
Langhennersdorfer Straße gelegenes Grundstück mit der Flurstück-Nr. 603/17 der 
Gemarkung Großschirma sowie ein weiteres an der Kreisstraße K7771 gelegenes 
Grundstück mit der Flurstück-Nr. 602/9 der Gemarkung Großschirma. Beide Grundstücke 
sind im Lageplan rot dargestellt.

Das Grundstück mit der Flurstück-Nr. 603/17, Gemarkung Großschirma, hat eine Fläche von 
4.277 m². Die Fläche des Grundstücks mit der Flurstück-Nr. 602/9, Gemarkung Großschirma 
beträgt 10 m². Die Stadt erwirbt die Grundstücke zu folgenden Konditionen:

a) eine Fläche von 400 m² (Garagenkomplex) (10,00€/m²) 4.000,00 €
b) eine Fläche von 3.877 m² (Restfläche)          (4,00 €/m²) 15.508,00 €
c) eine Fläche von 10 m² (Straßengrundstück) (4,00 €/m²) 40,00 €

19.548,00 €

Alle mit dem Kaufgeschäft verbundenen Kosten sind von der Stadt Großschirma zu tragen.

Der Technische Ausschuss befürwortet, die Beschlussvorlage zum Erwerb der Grundstücke 
dem Stadtrat in seiner Sitzung am 10.02.2025 vorzulegen.
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BESCHLUSSVORLAGE                                 Großschirma, den 23.01.2025

TOP 4
zur Sitzung des Technischen Ausschusses am 03.02.2025

Beschluss – Verkauf des Grundstücks mit der Flurstück-Nr. 296/38
          der Gemarkung Großschirma 

Vorlage an: Technischer Ausschuss – öffentlich 03.02.2025

Erläuterung:

Der Hinterweg in Großschirma wurde durch Vermessung im Rahmen des rückständigen 
Grunderwerbs bereinigt. Infolge dieser Vermessung stellte sich heraus, dass Herr Jens 
Heidrich, wohnhaft Hauptstraße 92, 09603 Großschirma das durch Vermessung neu 
gebildete kommunale Grundstück mit der Flurstück-Nr. 296/38, Gemarkung Großschirma mit 
einer Fläche von 262 m² zum Preis von 2,00 €/m² von der Stadt Großschirma erwirbt. Der 
Quadratmeterpreis wurde bereits vor Beauftragung der Vermessungsarbeiten von Seiten der 
Stadtverwaltung festgelegt und allen Beteiligten bekanntgegeben.

Die Lage des Grundstücks ist im Lageplan rot dargestellt.

Alle mit dem Kaufgeschäft verbundenen Kosten (Notar, Gerichtskosten etc. ) trägt der 
Erwerber. Die Vermessungskosten wurden seitens der Stadt Großschirma übernommen.

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7 der Hauptsatzung der Stadt Großschirma vom 14.04.2015 ist der 
Technische Ausschuss für die Entscheidung über den Verkauf des Grundstücks zuständig.

Der Hinterweg in Großschirma wurde durch Vermessung im Rahmen des rückständigen 
Grunderwerbs bereinigt. Infolge dieser Vermessung stellte sich heraus, dass Herr Jens Grunderwerbs bereinigt. Infolge dieser Vermessung stellte sich heraus, dass Herr Jens 
Heidrich, wohnhaft Hauptstraße 92, 09603 Großschirma das durch Vermessung neu 
gebildete kommunale Grundstück mit der Flurstück-Nr. 296/38, Gemarkung Großschirma mit 
einer Fläche von 262 m² zum Preis von 2,00 €/m² von der Stadt Großschirma erwirbt. Der 



Beschlussvorschlag:

Der Technische Ausschuss der Stadt Großschirma stimmt dem Verkauf des Grundstücks mit 
der Flurstück-Nr. 296/38 der Gemarkung Großschirma mit einer Fläche von 262 m² zum 
Preis von 524,00 € zu, was einem Quadratmeterpreis von 2,00 € entspricht.

Es wird bestätigt, dass gemäß § 90 Abs. (1) der SächsGemO in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 09.03.2018, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
29.05.2024, die Veräußerung des Grundbesitzes zum vollen Wert erfolgt.

Die Maßgaben der VwV kommunale Grundstücksveräußerung sind somit erfüllt.

zur Abstimmung anwesend:

Stimmergebnis: Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Stimmenthaltungen:

der Flurstück-Nr. 296/38 der Gemarkung Großschirma mit einer Fläche von 262 m² zum 
Preis von 524,00 € zu, was einem Quadratmeterpreis von 2,00 € entspricht.
der Flurstück-Nr. 296/38 der Gemarkung Großschirma mit einer Fläche von 262 m² zum 
Preis von 524,00 € zu, was einem Quadratmeterpreis von 2,00 € entspricht.





TOP 6.1 - TA 03.02.2025

Übersicht zum Verfahren

Bauantrag BA/2024/022 – 05.12.2024

Bauort: 09603 Großschirma, ST Obergruna, Pflaumenallee 19

Maßnahme: Werbeanlagen

Eingangsdatum: 16.12.2024

Antragsdatum: 05.12.2024

Bauaufsicht - eingereicht: 11.12.2024

Beschreibung: Anbringen und Hissen einer Fahne

Hier: Wiedererteilung der Baugenehmigung AZ: 
21BAU1846

Partner/Antragsteller: Zalewa Tec GbR

Pflaumenallee 19

09603 Großschirma ST Obergruna

Objekt: Obergruna – Flurstück 347/10 – 4096,00 m²

09603 Großschirma, ST Obergruna, Pflaumenallee 19

Zalewa Tec GbR

Pflaumenallee 19

09603 Großschirma ST Obergruna

Obergruna – Flurstück 347/10 – 4096,00 m²



Das Vorhaben beeinträchtigt das Ortsbild nicht.

Das Vorhaben liegt im Außenbereich gemäß § 35 BauGB.

Das Grundstück ist über eine Zufahrt zu einer befahrbaren öffentlichen 
Verkehrsfläche erschlossen.

Die Löschwasserversorgung ist gesichert.

Seitens der Stadt bestehen keine Einwände


